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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Velostation Stadelhofen 

1. Allgemeines 

1.1. Die AGB regeln die Geschäftsbedingungen zwischen den Kundinnen und Kunden der Velostation 
Stadelhofen und der Betreiberin AOZ Züri rollt. Mit dem Kauf einer Zutrittskarte anerkennt der*die Kund*in 
die vorliegenden AGB. Anderslautende Bedingungen gelten nur, wenn diese von der Betreiberin 
ausdrücklich in schriftlicher Form anerkannt worden sind. 

1.2. Die AGB können jederzeit auf der Website der Züri rollt Velostationen (www.aoz.ch/velostationen) 
abgerufen werden. 

2. Zutrittsberechtigung und Kauf Zutrittskarten 

2.1. Folgende Fahrzeuge dürfen in der Velostation abgestellt werden: Velos, E-Bikes bis 45km/h (gelbe kleine 
Mofa-Nummer), Transport- und Spezialvelos mit und ohne Hilfsmotor (gelbe kleine Mofa-Nummer) sowie 
Anhänger. Es ist verboten, Elektroroller, Kleinmotorräder und Motorräder, sowie Transportvelos mit 
grossem gelbem/weissem Nummernschild in der Velostation zu parken. 

2.2. Berechtigung zum Einparken in der Velostation haben nur Personen mit einem gültigen velocity.ch 
Tageseintritt oder Abonnement. Der mit dem Konto verknüpfte Swisspass gilt als Zutrittskarte.  

2.3. Das eingestellte Fahrzeug muss zwingend einen QR-Sticker an der Sattelstange oder am Schutzblech 
montiert haben, der mit dem Abonnement verknüpft ist. 

2.4. Wird ein Abonnement für unterschiedliche Fahrzeuge von der gleichen Person genutzt, muss jedes 
Fahrzeug mit einem QR-Sticker versehen werden. Zusätzliche Sticker sind in der Velostation erhältlich.  

2.5. Die Weitergabe einer Zutrittskarte an Drittpersonen ist nicht erlaubt. 

2.6. Unrechtmässig abgestellte (ungültige oder fehlende Zutrittskarten), nicht berechtigte (vgl. Ziff. 2.1), sowie 
offensichtlich nicht fahrtüchtige Fahrzeuge werden nach erfolgter Mahnung blockiert. Die Herausgabe des 
Fahrzeuges erfolgt nur während den Öffnungszeiten gegen Bezahlung der regulären Parkgebühr gemäss 
Preisliste der Velostation. Nach einem Monat unrechtmässigem Verbleiben in der Velostation wird das 
Fahrzeug eingezogen und nach zwei weiteren Monaten Zwischenlagerung entsorgt. 

2.7. Wenn die Velostation ihre Vollauslastung erreicht, wird eine Warteliste für neue Abonnements geführt. 
Interessenten erhalten auf Wunsch Einblick auf ihre Position in der Warteliste. 

2.8. Auch mit einem gültigen Abo kann nicht jederzeit in allen Velostationen, die mit dem Multipass zugänglich 
sind, ein freier Abstellplatz garantiert werden.  

3. Kündigung und Rückerstattung 

3.1. Kündigungsmodalitäten werden gem. Bestimmungen von velocity.ch umgesetzt: Es sind keine 
Stornierungen oder Rückzahlungen möglich. 

4. Preise und Zahlungsmodalitäten 

4.1. Die Preise sind in der Velostation und auf der Website der Velostation Stadelhofen ersichtlich. Änderungen 
der Preislisten bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

4.2. Die Zahlungsmodalitäten der Tageseintritte und Abonnemente richten sich nach den Bestimmungen von 
velocity.ch. 

5. Beschädigung, Diebstahl und Haftung 

5.1. Das Fahrzeug in der Velostation muss zwingend durch den*die Besitzer*in abgeschlossen werden. Die 
Betreiberin der Velostation übernimmt keine Haftung bei Diebstahl und/oder Beschädigung der 
eingestellten Fahrzeuge, Fahrzeugzubehör und weiterer mitgeführter Gegenstände (z.B. Bekleidung, 
Stecklampen, Seitentaschen, Ladegeräte für E-Bikes etc.).  
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6. Parkzonen 

6.1. In den regulären Abstellplätzen dürfen nur Fahrzeuge abgestellt werden, die im Abstellbügel Platz finden. 
Grössere Fahrzeuge benötigen ein Spezial-Abo und müssen auf den freien, grün markierten Flächen 
abgestellt werden. 

7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

7.1. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen über das Internationale Privatrecht. 

7.2. Sollten einzelne Passagen der vorliegenden AGB ungültig, gesetzeswidrig oder sonst wie unwirksam sein, 
behalten alle anderen Passagen ihre Gültigkeit. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige 
gesetzliche Regelung ersetzt.  

7.3. Bei allfälligen Rechtsstreitigkeiten ist Zürich ausschliesslicher Gerichtsstand. 

8. Kontakt 

8.1. Für weitergehende Fragen, Anregungen und Kritik, wenden Sie sich bitte an die Betreiberin: 

AOZ Züri rollt 

Robert-Maillart-Strasse 14 

8050 Zürich 

E-Mail:  velostation.stadelhofen@aoz.ch 

Tel: 044 415 67 67 

 

 

 

 

Zürich, 01. Januar 2026 


